
 

1 

Neues aus der Rechtsprechung 

BAG: Kürzung der variablen Vergütung wegen Elternzeit 

– trotz „Übererfüllung“ der Ziele 

Im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz „Ohne Arbeit kein Lohn“. Das gilt nach 

Auffassung des Bundesarbeitsgerichts grundsätzlich auch für zielabhängige 

variable Vergütungsbestandteile. Es hat daher mit Urteil vom 2. Juli 2025 

(Az. 10 AZR 119/24) entschieden, dass die variable Vergütung einer Füh-

rungskraft für Zeiten der Elternzeit zu kürzen ist, obwohl der Mitarbeiter 

die Ziele sogar übererfüllt hatte. 

Der Sachverhalt 

Dem Kläger waren als Führungskraft 20 Vertriebspartner zugeord-

net. Er war u.a. für das Vertriebstraining, die Unterstützung des Ver-

kaufsprozesses und Weiterbildungsmaßnahmen verantwortlich. Ei-

gene Vermittlungstätigkeiten erbrachte er nicht. Gemäß einer Ge-

samtbetriebsvereinbarung zählte zu seiner Gesamtvergütung auch 

eine sog. Produktionsvergütung, die dem Vertriebserfolg der jewei-

ligen Vertriebseinheit Rechnung tragen sollte. Nachdem der Kläger 

Elternzeit beantragt hatte, schloss er mit dem Arbeitgeber eine Ziel-

vereinbarung ab, in der der maßgebliche Zielwert zur Berechnung 

der Produktionsvergütung für das Kalenderjahr festgelegt wurde. 

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr ermittelte die Beklagte für den 

Kläger einen Zielerreichungsgrad in Höhe von 148,1 %, was einem 

Betrag in Höhe von 43.062,74 Euro brutto entsprach. Für die zwei 

Monate, in denen der Kläger in Elternzeit gewesen war, kürzte die 

Beklagte diesen Betrag zeitanteilig. Der Kläger erhob Klage auf Zah-

lung des gekürzten Betrags und argumentierte im Wesentlichen, 

dass er die Ziele trotz seiner Elternzeit erreicht bzw. sogar überfüllt 

habe. Die Kürzung sei daher nicht gerechtfertigt. 

Die Entscheidung 

Das Bundesarbeitsgericht hielt die Kürzung für wirksam. Die Pro-

duktionsvergütung sei Teil der im Synallagma stehenden Vergü-

tung. Diese sei während der Elternzeit nicht geschuldet, da das Ar-

beitsverhältnis während dieser Zeit ruhe. Einer ausdrücklichen Kür-

zungsregelung in der Gesamtbetriebsvereinbarung bedürfe es nicht, 
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da sich der Wegfall des Vergütungsanspruchs bereits aus dem Gesetz 

ergebe (§ 326 Abs. 1 Satz 1 BGB). Es gelte der Grundsatz „Ohne Ar-

beit kein Lohn“. 

Anders könne dies zu beurteilen sein, wenn mit einer solchen Er-

folgsvergütung ausschließlich ein auf den konkreten Arbeitnehmer 

rückführbares Arbeitsergebnis – und nicht auch die kontinuierlich zu 

erbringende Arbeitsleistung – abgegolten werden solle, dass dieser 

unmittelbar durch seine Arbeitsleistung herbeigeführt habe. Dann 

komme es unter Umständen nicht darauf an, in welchem Zeitraum 

der Arbeitnehmer dieses Ergebnis erzielt habe. Dies sei bei der strei-

tigen Produktionsvergütung jedoch nicht der Fall. Der Kläger habe 

die Produkte der Beklagten gerade nicht selbst vertrieben, sondern 

nur mittelbar zum Vertriebserfolg beigetragen. 

Praxishinweis 

Die Entscheidung lässt sich nicht ohne Weiteres auf andere Konstel-

lationen übertragen. Es ist in jedem Einzelfall zunächst zu prüfen, ob 

der jeweilige variable Vergütungsbestandteil tatsächlich allein dem 

Zweck dient, die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers zu vergüten. Als 

weiterer Zweck kommt insbesondere die Belohnung vergangener 

und/oder zukünftiger „Betriebstreue“ in Betracht. Dieser Zweck 

wird regelmäßig an Stichtags- und Rückzahlungsklauseln deutlich. 

In einem solchen Fall ist eine Kürzung möglicherweise nicht, jeden-

falls nicht ohne ausdrückliche Kürzungsregelung, möglich. Zudem 

kann es Ziele geben, deren Erreichung ausschließlich auf eine Leis-

tung des jeweiligen Arbeitnehmers zurückzuführen ist. Dann kommt 

es möglicherweise nicht darauf an, in welchem Zeitraum dieser das 

Ergebnis erreicht hat, und der Anspruch könnte selbst dann beste-

hen, wenn der Arbeitnehmer den Großteil des Jahres wegen Eltern-

zeit oder Arbeitsunfähigkeit nicht im Dienst war. 

Um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, sollte schon bei der Gestal-

tung der Zielvereinbarungen bzw. der zugrundeliegenden Rahmen-

vereinbarungen darauf geachtet werden, dass der Zweck der variab-

len Vergütung definiert und beabsichtigte Kürzungsmöglichkeiten 

ausdrücklich geregelt werden. 
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